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G U T A C H T E N 

über den Verkehrswert (Marktwert) 
i. S. d. § 194 Baugesetzbuch des 

im Grundbuch von Offenbach, Blatt 8644, lfd. Nr. 1 eingetragene Grundstück 

- Gemarkung Offenbach, Flur 23, Flurstück 52/1 
- Hof- und Gebäudefläche, Eginhardstraße 7, 276m² 

- bebaut mit einem Mehrfamilienhaus (3 WE) und einem Hinterhaus (1 WE) 
 

 
 

Der Verkehrswert des unbelasteten Grundstücks wurde 
zum Stichtag 12.12.2024 ermittelt mit rd. 

 

522.000,00€ 

 
 
Ausfertigung Nr. 1 
Dieses Gutachten besteht aus 58 Seiten inkl. 7 Anlagen mit insgesamt 20 Seiten. 
Das Gutachten wurde in sechs Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen. 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 
 

Grundstück, bebaut mit einem Mehrfamilienhaus (3 WE) und ei-
nem Hinterhaus (1 WE) 
 

Objektadresse: 
 

Eginhardstraße 7 
63071 Offenbach 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Offenbach, Blatt 8644, lfd. Nr. 1 
 

Katasterangaben: 
 

Gemarkung Offenbach, Flur 23, Flurstück 52/1, zu bewertende 
Fläche 276 m² 
 

 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Gutachtenauftrag 
 

Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Offenbach vom 12.08.2024 
soll durch schriftliches Sachverständigengutachten Beweis erho-
ben werden über den Verkehrswert betreffend das im Grundbuch 
von Offenbach Blatt 8644, lfd. Nr. 1 eingetragene Grundstück 
Gemarkung Offenbach, Flur 23, Flurstück 52/1, Hof- und Gebäu-
defläche, Eginhardstraße 7, 276m². 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

12.12.2024 (Tag der Ortsbesichtigung) 
 

Qualitätsstichtag: 
 

12.12.2024 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 
 

Ortsbesichtigung: 
 

Zu dem Ortstermin am 12.12.2024 wurden die Prozessparteien 
durch Einschreiben mit Rückschein vom fristgerecht eingeladen. 
 

Umfang der Besichtigung etc.: 
 

Das Objekt wurde von innen und außen besichtigt. 
 

Teilnehmer am Ortstermin: 
 

Herr Willi Heinrich Stolle zusammen mit Verfahrensbevollmäch-
tigtem, Herr Michael Rudolf Holzhacker sowie der Sachverstän-
dige selbst 
 

herangezogene Unterlagen, Erkundigun-
gen, Informationen: 
 

Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung im We-
sentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfügung 
gestellt: 

• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 12.12.2023 

• Auszug aus dem Baulastenverzeichnis vom 13.12.2023 

• Auszug aus dem Altlastenverzeichnis vom 19.12.2023 
 
Vom Antragsteller wurden für diese Gutachtenerstellung im We-
sentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfügung 
gestellt: 

• Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) 

• Wohnflächenberechnung 

• Mietverträge 

• Fotos 
 
Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Unterla-
gen beschafft: 

• Flurkartenauszug im Maßstab 1:1.000 

• Auszug aus der Übersichtskarte im Maßstab 1:250.000 

• Auszug aus dem Stadtplan im Maßstab 1:20.000 

• Bodenrichtwert aus BORIS-Hessen 

• Auskunft Bauplanungsrecht bei der Stadt Offenbach a.M. 
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1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den v.g. als Bewertungsgrundlage notwendigen Einschätzungen 
um Rechtsfragen handelt, die vom Sachverständigen i.d.R. nicht abschließend beurteilt werden können. Bei 
einer abweichenden Beurteilung der Rechtsfragen ist deshalb auch eine Überprüfung und ggf. Modifizierung 
der Wertermittlung erforderlich. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 
 

Hessen 
 

Kreis: 
 

Stadt Offenbach 
 

Ort und Einwohnerzahl: 
 

Offenbach (ca. 130.000 Einwohner); 
Stadtteil Bürgel 
 

überörtliche Anbindung / Entfernungen: 
 

nächstgelegene größere Städte: 
Offenbach a.M. (Zentrum, ca. 1,0 km entfernt) 
 
Landeshauptstadt: 
Wiesbaden (ca. 50 km) 
 
Bundesstraßen: 
B43 (ca. 0,5 km), B448 (ca. 0,5 km) 
 
Autobahnzufahrt: 
Offenbach-Kaiserlei, A661 (ca. 3,0 km) 
 
Bahnhof: 
Offenbach, Hbf (ca. 1,5 km) 
 
Flughafen: 
Frankfurt, Rhein-Main-Flughafen (ca. 20 km) 
 

 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 
 

Die Entfernung zum Stadtzentrum beträgt ca. 1 km. 
Geschäfte des täglichen Bedarfs in fußläufiger Entfernung; 
Schulen und Ärzte in fußläufiger Entfernung; 
öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) ca. 0,2 km entfernt; 
Verwaltung (Stadtverwaltung) ca. 1 km entfernt; 
mittlere bis gute Wohnlage 
 

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße und im Ortsteil: 
 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen; 
überwiegend aufgelockerte, offene Bauweise 
 

Beeinträchtigungen: 
 

normal (ortsüblich, durch Flugverkehr) 
 

Topografie: 
 

eben 
 

 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 
 

Straßenfront: 
ca. 12,5 m; 
 
mittlere Tiefe: 
ca. 22,5 m; 
 
Grundstücksgröße: 
insgesamt 276,00 m²; 
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Bemerkungen: 
rechteckige Grundstücksform 
 

 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 
 

Anliegerstraße; 
Straße mit geringem Verkehr 
 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; 
Gehwege beiderseitig vorhanden, befestigt tlw. mit Gehwegplat-
ten, tlw. unbefestigt; 
Parkmöglichkeiten vorhanden 
 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung; 
Kanalanschluss; 
Fernsehkabelanschluss; 
Telefonanschluss 
 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein-
samkeiten: 
 

keine Grenzbebauung des Wohnhauses; Hinterhaus, Abstell-
raum als Grenzbebauung; 
eingefriedet durch Mauer, Zaun 
 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen-
scheinlich ersichtlich): 
 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 
 

Altlasten: 
 

Gemäß schriftlicher Auskunft vom 19.12.2023 ist das Bewer-
tungsobjekt im Altlastenkataster nicht als Altablagerungsfläche 
aufgeführt. 
In dieser Wertermittlung wird das Bewertungsobjekt als altlasten-
frei unterstellt. 
 

Anmerkung: 
 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und 
Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Ver-
gleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Dar-
über hinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nachfor-
schungen wurden nicht angestellt. 
 

 

2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: 
 

Dem Auftragnehmer liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug 
vom 12.12.2023 vor. 
Hiernach bestehen in Abteilung II und III des Grundbuchs von 
Offenbach, Blatt 8644 keine wertbeeinflussenden Eintragungen. 
 

Anmerkung: 
 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs ver-
zeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berück-
sichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende 
Schulden bei einer Preis(Erlös)aufteilung sachgemäß berück-
sichtigt werden. 
 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 
 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) 
Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sind nach 
Kenntnis des Auftragnehmers nicht vorhanden. 
Diesbezüglich wurden keine weiteren Nachforschungen und Un-
tersuchungen angestellt. 
Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu dieser 
Wertermittlung zu berücksichtigen. 
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2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 
 

Dem Sachverständigen liegt ein Auszug aus dem Baulastenver-
zeichnis vom 13.12.2023 vor. 
Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeeinflussenden 
Eintragungen. 
 

Denkmalschutz: 
 

Denkmalschutz besteht nach Einsicht in das Denkmalschutzver-
zeichnis beim Landesamt für Denkmalpflege Hessen nicht. 
 

 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan 
als Wohnbaufläche (W) dargestellt. 
 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskräftiger 
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist 
demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen. 
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Da in Abteilung II des Grundbuchs kein entsprechender Vermerk 
eingetragen ist, wird ohne weitere Prüfung davon ausgegangen, 
dass das Bewertungsobjekt in kein Bodenordnungsverfahren 
einbezogen ist. 
 

 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. 
Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den 
vorgelegten Bauzeichnungen und der Baugenehmigung und dem Bauordnungsrecht und der verbindlichen 
Bauleitplanung wurde nicht geprüft. 
Offensichtlich erkennbare Widersprüche wurden jedoch nicht festgestellt. 
Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen voraus-
gesetzt. 
 

 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücksquali-
tät): 
 

baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21) 
 

beitragsrechtlicher Zustand: 
 

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Ver-
pflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen 
maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene 
Sonderabgaben und beitragsähnliche Abgaben. 
Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für Er-
schließungseinrichtungen nach BauGB und KAG beitragsfrei. 
 

Anmerkung: 
 

Diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand wurden te-
lefonisch erkundet. 
 

 

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders ange-
geben, schriftlich eingeholt. 
Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungsobjekts zu den 
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fernmündlich eingeholten Informationen von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen einzu-
holen. 
 

 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit einem Mehrfamilienhaus (3 WE) und einem Hinterhaus (1 WE). bebaut (vgl. nachfol-
gende Gebäudebeschreibung). 
 
Das Objekt ist überwiegend vermietet. Die Wohnung im Vorderhaus (EG) ist leerstehend. 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der 
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und 
Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings 
nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den 
vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Aus-
stattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar 
waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf 
den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende 
Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über ge-
sundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 
 

 

3.2 Mehrfamilienwohnhaus 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 
 

Mehrfamilienwohnhaus, ausschließlich zu Wohnzwecken ge-
nutzt; 
zweigeschossig; 
unterkellert; 
ausgebautes Dachgeschoss; 
freistehend 
 

Baujahr: 
 

1938 (gemäß vorliegenden Unterlagen) 
 

Modernisierung: 
 

1945 und später: teilweise modernisiert und renoviert (gemäß 
sachverständiger Schätzung) 
 

Außenansicht: 
 

insgesamt verputzt und gestrichen; 
Sockel Klinkermauerwerk 
 

 

3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Kellergeschoss: 
Heizungsraum (Ölheizung), Abstellraum, Raum mit Öltank, Flur 
 
Erdgeschoss: 
Wohnung EG 
 
Obergeschoss: 
Wohnung OG 
 
Dachgeschoss: 
Wohnung DG 
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3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 
 

Massivbau 
 

Keller: 
 

Mauerwerk 
 

Umfassungswände: 
 

Mauerwerk 
 

Innenwände: 
 

Mauerwerk 
 

Geschossdecken: 
 

Holzbalken 
 

Treppen: 
 

gepflegt, dem Baujahr entsprechend; 
 
Geschosstreppe: 
Holzkonstruktion; 
besseres Holzgeländer 
 

Hauseingang(sbereich): 
 

Eingangstür aus Holz, Hauseingang gepflegt 
 

Dach: 
 

Dachform: 
Sattel- oder Giebeldach 
 
Dacheindeckung: 
Dachziegel (Ton) 
 

 

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 
 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche 
Trinkwassernetz 
 

Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 
 

Elektroinstallation: 
 

einfache Ausstattung; 
je Raum ein Lichtauslass; 
je Raum ein bis zwei Steckdosen; 
Klingelanlage, Telefonanschluss 
 

Heizung: 
 

Zentralheizung, mit flüssigen Brennstoffen (Öl), Baujahr 1996 
 

Lüftung: 
 

keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche Fensterlüf-
tung) 
 

Warmwasserversorgung: 
 

zentral über Heizung 
 

 

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.2.5.1 Wohnung EG 

Bodenbeläge: 
 

Laminat 
 

Wandbekleidungen: 
 

einfachen Tapeten (Raufasertapeten mit Anstrich), im Bad Flie-
sen (raumhoch), in der Küche Fliesenspiegel 
 

Deckenbekleidungen: 
 

einfache Holzverkleidung 
 

Fenster: 
 

Fenster aus Kunststoff mit Doppelverglasung 
 

Türen: Eingangstür: 
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 Holztür mit Lichtausschnitt 
 
Zimmertüren: 
Füllungstüren aus Holz 
 

sanitäre Installation: 
 

Bad: 
1 Dusche, 1 WC, 1 Waschbecken 
 

besondere Einrichtungen: 
 

keine vorhanden 
 

Küchenausstattung: 
 

Einbauküche einfacher Qualität, Einzelspüle; 
nicht in der Wertermittlung enthalten 
 

Bauschäden und Baumängel: 
 

keine wesentlichen erkennbar 
 

Grundrissgestaltung: 
 

zweckmäßig, für das Baujahr zeittypisch 
 

 

3.2.5.2 Wohnung OG 

Bodenbeläge: 
 

Laminat 
 

Wandbekleidungen: 
 

einfachen Tapeten (Raufasertapeten mit Anstrich), im Bad Flie-
sen (raumhoch), in der Küche Fliesenspiegel 
 

Deckenbekleidungen: 
 

einfache Holzverkleidung 
 

Fenster: 
 

Fenster aus Kunststoff mit Doppelverglasung 
 

Türen: 
 

Eingangstür: 
Holztür mit Lichtausschnitt 
 
Zimmertüren: 
Füllungstüren aus Holz 
 

sanitäre Installation: 
 

Bad: 
1 Dusche, 1 WC, 1 Waschbecken 
 

besondere Einrichtungen: 
 

keine vorhanden 
 

Küchenausstattung: 
 

Einbauküche einfacher Qualität, Einzelspüle; 
nicht in der Wertermittlung enthalten 
 

Bauschäden und Baumängel: 
 

keine wesentlichen erkennbar 
 

Grundrissgestaltung: 
 

zweckmäßig, für das Baujahr zeittypisch 
 

 

3.2.5.3 Wohnung DG 

Bodenbeläge: 
 

Holzdielen, PVC im Bad 
 

Wandbekleidungen: 
 

einfachen Tapeten (Raufasertapeten mit Anstrich), Fliesenso-
ckel im Bad 
 

Deckenbekleidungen: 
 

einfache Holzverkleidung 
 

Fenster: 
 

Fenster aus Kunststoff mit Doppelverglasung 
 

Türen: 
 

Eingangstür: 
Holztür mit Lichtausschnitt 
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Zimmertüren: 
Füllungstüren aus Holz 
 

sanitäre Installation: 
 

Bad: 
1 eingebaute Wanne, 1 WC, 1 Doppelwaschbecken 
 

besondere Einrichtungen: 
 

keine vorhanden 
 

Küchenausstattung: 
 

nicht in der Wertermittlung enthalten 
 

Bauschäden und Baumängel: 
 

keine wesentlichen erkennbar 
 

Grundrissgestaltung: 
 

zweckmäßig, für das Baujahr zeittypisch 
 

 

3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

Besonnung und Belichtung: 
 

gut 
 

Bauschäden und Baumängel: 
 

Fassadenschäden (Südfassade), leichte Feuchte- / Witterungs-
schäden (Balkon, Eingangsbereich) – siehe hierzu Fotos 
 

Allgemeinbeurteilung: 
 

Der bauliche Zustand ist befriedigend. 
Es besteht ein geringfügiger Unterhaltungsstau (Fassade Süd, 
Balkon, Eingangsbereich) – siehe hierzu Fotos 
 

 

3.3 Nebengebäude 

3.3.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 
 

Nebengebäude (Hinterhaus), ausschließlich zu Wohnzwecken 
genutzt; 
eingeschossig; 
nicht unterkellert; 
nicht ausgebautes Dachgeschoss; 
freistehend 
 

Baujahr: 
 

1945 (gemäß Bauakte) 
 

Modernisierung: 
 

2021 modernisiert und renoviert 
(gemäß Angaben der Eigentümer) 
 

Außenansicht: 
 

insgesamt verputzt und gestrichen 
 

 

3.3.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Erdgeschoss: 
Wohnung 
 

 

3.3.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 
 

Massivbau 
 

Umfassungswände: 
 

Mauerwerk 
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Innenwände: 
 

Mauerwerk 
 

Hauseingang(sbereich): 
 

Eingangstür aus Holz, mit Lichtausschnitt, Hauseingang gepflegt 
 

Dach: 
 

Dachform: 
Sattel- oder Giebeldach 
 
Dacheindeckung: 
Dachziegel (Ton) 
 

 

3.3.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 
 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche 
Trinkwassernetz 
 

Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 
 

Elektroinstallation: 
 

einfache Ausstattung; 
je Raum ein Lichtauslass; 
je Raum ein bis zwei Steckdosen; 
Telefonanschluss 
 

Heizung: 
 

Zentralheizung, mit flüssigen Brennstoffen (Öl), Baujahr 1996 
 

Lüftung: 
 

keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche Fensterlüf-
tung) 
 

Warmwasserversorgung: 
 

zentral über Heizung 
 

 

3.3.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.3.5.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung 

Das Nebengebäude (Hinterhaus) konnte innen nicht besichtigt werden. Eine Beschreibung erfolgt soweit 
möglich anhand vorgelegter Fotos 2021). 
 

 

Bodenbeläge: 
 

überwiegend Laminat, Fliesen im Bad/WC 
 

Wandbekleidungen: 
 

einfachen Tapeten (Raufasertapeten mit Anstrich), Fliesen (tlw. 
im Bad) 
 

Deckenbekleidungen: 
 

Deckenputz; 
tlw. einfache Holzverkleidung 
 

Fenster: 
 

Fenster aus Kunststoff mit Doppelverglasung 
 

Türen: 
 

 
unbekannt 
 

sanitäre Installation: 
 

Bad: 
1 Dusche, 1 WC, 1 Waschbecken 
 

besondere Einrichtungen: 
 

keine vorhanden 
 

Küchenausstattung: 
 

nicht in der Wertermittlung enthalten 
 

Bauschäden und Baumängel: keine wesentlichen erkennbar 
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Grundrissgestaltung: 
 

zweckmäßig, für das Baujahr zeittypisch 
 

 

3.3.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

Besonnung und Belichtung: 
 

gut 
 

Bauschäden und Baumängel: 
 

keine wesentlichen erkennbar 
 

Allgemeinbeurteilung: 
 

Der bauliche Zustand ist gut. 
 

 

3.4 Außenanlagen 

Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, Wegebefestigung, Hofbefestigung, Ter-
rasse, Gartenanlagen und Pflanzungen, Standplatz für Mülltonnen, Einfriedung (Mauer, Zaun) 
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Mehrfamilienhaus bebaute Grundstück in 63071 Offen-
bach, Eginhardstraße 7 zum Wertermittlungsstichtag 12.12.2024 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Offenbach 8644 1 
 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 

Offenbach 23 52/1 276 m² 

 

 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses 
Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2ImmoWertV 
21), ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des 
Sachwertverfahrens zu ermitteln, insbesondere weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, 
sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. 

Das Sachwertverfahren (gem. §§ 35 – 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des 
Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe von Bo-
denwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem vorläufigen Sachwert der baulichen 
Außenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt. 

Zusätzlich wird eine Ertragswertermittlung (gem. §§ 27 – 34 ImmoWertV 21) durchgeführt; das Ergebnis 
wird jedoch nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige Berechnungsme-
thode, bei der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen. 

Der vorläufige Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (gem. § 28 ImmoWertV 21) ergibt sich 
aus dem Bodenwert und dem kapitalisierten jährlichen Reinertragsanteil der baulichen Anlagen zum Werter-
mittlungsstichtag. 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der 
baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 
Abs. 1 ImmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen wer-
den (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für 
eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im We-
sentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grund-
stücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität über-
prüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage 
des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wert-
beeinflussenden Grundstücksmerkmalen – wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lage-
merkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – 
sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 

Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück betref-
fende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen 
insbesondere: 

• besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 

• Baumängel und Bauschäden, 

• grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 

• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 

• Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 
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4.3 Bodenwertermittlung  

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt (durchschnittlich) 750,00 €/m² zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwert-
grundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Grundstücksfläche (f) = keine Angabe 

 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 12.12.2024 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Grundstücksfläche (f) = 276 m² 

 

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
12.12.2024 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  

beitragsfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 750,00 €/m²  

 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 12.12.2024   1,05 E1 

 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Lage durchschnittlich durchschnittlich   1,00  

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 787,50 €/m²  

Fläche (m²) keine Angabe 276   1,00  

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   1,00  

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo-
denrichtwert 

 = 787,50 €/m²  

 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 787,50 €/m²  

Fläche    276 m²  

beitragsfreier Bodenwert   = 217.350,00 € 
rd.  217.000,00 € 

 

 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 12.12.2024 insgesamt 217.000,00 €. 

4.3.1 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 

Die Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag er-
folgt unter Ansatz einer aus vergleichbaren Lagen abgeleiteten durchschnittlichen jährlichen Bodenpreisstei-
gerung. 
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4.4 Sachwertermittlung  

4.4.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 – 39 ImmoWertV 21 beschrie-
ben. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf dem 
Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen 
(nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermitt-
lungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 Im-
moWertV 21 i.d.R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 grundsätzlich so zu ermit-
teln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen 
und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Berücksichti-
gung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Al-
terswertminderung) abzuleiten. 

Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst worden ist, 
entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i.d.R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstel-
lungskosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 ImmoWertV 21) 
ermittelt. 

Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert der bau-
lichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks. 

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) 
ist i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d.h. 
aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vor-
läufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung“ des vorläufigen Sachwerts an die 
Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert 
des Grundstücks und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sachwertermittlung dar. 

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei 
dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Ver-
gleichsmaßstab bildet. 

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vor-
handener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV 21). 

 

4.4.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebäude-
fläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. 
Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschla-
genden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 

 

Normalherstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit an-
nähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard ('Normobjekt'). Sie werden für die Wertermittlung auf ein 
einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Di-
mension „€/m² Brutto-Grundfläche“ oder „€/m² Wohnfläche“ des Gebäudes und verstehen sich inkl. den Wer-
termittlungsstichtag ist der für den Wertermittlungsstichtag aktuelle und für die jeweilige Art der baulichen An-
lage zutreffende Preisindex für die Bauwirtschaft des Statistischen Bundesamtes (Baupreisindex) zu verwen-
den. 
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Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten für Pla-
nung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen“ definiert sind. 

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthal-
ten. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durchschnittlichen 
örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnittlichen Herstellungs-
kosten an das örtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß § 36 Abs. 3 ImmoWertV 21 ist der Regi-
onalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann. 
Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Mo-
dell.  

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster 
Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wer-
termittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), 
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den 
Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur 
Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21) 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Ab-
schreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils 
modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt.  

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise besondere 
Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u.a. Ausbauzuschlag) können 
durch marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten berücksichtigt werden. 

Außenanlagen 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insbe-
sondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedun-
gen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen). 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht mit hierfür 
gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ (= Substanzwert 
des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst 
werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors. 

Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach 
den Vorschriften der ImmoWertV 21 ermittelten „vorläufigen Sachwerte“ (= Substanzwerte). Er wird vorrangig 
gegliedert nach der Objektart (er ist z.B. für Einfamilienhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstü-
cke), der Region (er ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirt-
schaftsschwachen Regionen) und der Objektgröße.  

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfak-
tors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine Anpas-
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermitt-
lung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- 
oder Abschläge erforderlich. 
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Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun-
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab-
weichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen 
für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin 
ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorpla-
nung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.4.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung  Mehrfamilienwohn-
haus 

Nebengebäude (Hin-
terhaus) 

unterstellte Folgenutzung   Nebengebäude 

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010) =  780,00 €/m² BGF  804,00 €/m² BGF 

Berechnungsbasis    

• Brutto-Grundfläche (BGF) x  272,00 m²  36,00 m² 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bau-
teile 

+  0,00 €  0,00 € 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen 
Anlagen im Basisjahr 2010  

=  212.160,00 €  28.944,00 € 

Baupreisindex (BPI) 12.12.2024 (2010 = 100) x  179,1/100  179,1/100 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen 
Anlagen am Stichtag  

=  379.978,56 €  51.838,70 € 

Regionalfaktor x  1,000  1,000 

Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen An-
lagen am Stichtag 

=  379.978,56 €  51.838,70 € 

Alterswertminderung    

• Modell   linear  linear 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 

• Restnutzungsdauer (RND) 

  80 Jahre 

 34 Jahre 

 80 Jahre 

 32 Jahre 

• prozentual   57,50 %  60,00 % 

• Faktor x  0,425  0,4 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen =  161.490,89 €  20.735,48 € 

 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen)  182.226,37 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen + 5.466,79 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 187.693,16 € 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 217.000,00 € 

vorläufiger Sachwert = 404.693,16 € 

Sachwertfaktor  1,32 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge  + 0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Sachwert  = 534.194,97 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale − 17.750,00 € 

Sachwert  = 516.444,97 € 

 rd. 516.000,00 € 

 

4.4.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

 

Berechnungsbasis 

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Bruttogrundflächen – BGF oder Wohnflächen – WF) bzw, des Gebäu-
derauminhalts (Bruttorauminhalts – BRI) wurde von mir durchgeführt. Die Berechnungen weichen teilweise 
von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 bzw. WoFlV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wer-
termittlung verwendbar. Die Abweichungen bestehen insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. 
[2], Teil 1, Kapitel 16 und 17); 

bei der BGF z. B. 

• (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone) und 
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• Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen; 

bei der WF z. B. 

• Nichtanrechnung der Terrassenflächen. 

beim BRI z. B. 

• nur Anrechnung von üblichen / wirtschaftlich vollwertigen Geschosshöhen; 

• nur Anrechnung der Gebäudeteile a und tlw. b bzw. 

• Nichtanrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone); 

Herstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den 
Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz 
der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 

 
Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: 
Mehrfamilienwohnhaus 

Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

 [%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0 %  1,0    

Dach 15,0 %  1,0    

Fenster und Außentüren 11,0 %   1,0   

Innenwände und -türen 11,0 %  0,5 0,5   

Deckenkonstruktion 11,0 %  1,0    

Fußböden 5,0 %  1,0    

Sanitäreinrichtungen 9,0 %  1,0    

Heizung 9,0 %  0,5 0,5   

Sonstige technische Ausstattung 6,0 %  0,8 0,2   

insgesamt 100,0 % 0,0 % 77,8 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 

 

 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Außenwände 

Standardstufe 2  
ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und ge-
strichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995) 

Dach 

Standardstufe 2  
einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße 
Dachdämmung (vor ca. 1995) 

Fenster und Außentüren  

Standardstufe 3 
Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem 
Wärmeschutz (nach ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 2 
massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z.B. Holz-
ständerwände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen 

Standardstufe 3 
nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial gefüllte 
Ständerkonstruktionen; schwere Türen 

Deckenkonstruktion 

Standardstufe 2 Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken 

Fußböden 

Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 
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Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 2 
1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise 
gefliest 

Heizung 

Standardstufe 2 
Fern- oder Zentralheizung, einfache Warmluftheizung, einzelne Gasaußenwandther-
men, Nachtstromspeicher-, Fußbodenheizung (vor ca. 1995) 

Standardstufe 3 
elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwert-
kessel 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 2 wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen 

Standardstufe 3 
zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen; Zählerschrank (ab ca. 1985) 
mit Unterverteilung und Kippsicherungen 

 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Mehrfamilienwohnhaus 

Nutzungsgruppe: Mehrfamilienhäuser 

Gebäudetyp: Mehrfamilienhäuser mit bis zu 6 WE 

 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  
NHK 2010 

relativer  
Gebäudestan-

dardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 

1 660,00  0,0 0,00 

2 720,00  77,8 560,16 

3 825,00  22,2 183,15 

4 985,00  0,0 0,00 

5 1.190,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  743,31 

 gewogener Standard = 2,2 

 

Die NHK 2010 wurden von Sprengnetter um Kostenkennwerte für die Gebäudestandards 1 und 2 ergänzt. 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

 

Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 743,31 €/m² BGF 

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Anlage 4 zu § 12 Abs. 5 Satz 3 Im-
moWertV 21 

  Einspänner  1,050 

 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 780,48 €/m² BGF 

 rd. 780,00 €/m² BGF 
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Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: 
Nebengebäude (Hinterhaus) 

Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

 [%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0 %  1,0    

Dach 15,0 %  1,0    

Fenster und Außentüren 11,0 %   1,0   

Innenwände und -türen 11,0 %  0,5 0,5   

Deckenkonstruktion 11,0 %  1,0    

Fußböden 5,0 %  1,0    

Sanitäreinrichtungen 9,0 %  1,0    

Heizung 9,0 %  0,5 0,5   

Sonstige technische Ausstattung 6,0 %  0,8 0,2   

insgesamt 100,0 % 0,0 % 77,8 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 

 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Außenwände 

Standardstufe 2  
ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und ge-
strichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995) 

Dach 

Standardstufe 2  
einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße 
Dachdämmung (vor ca. 1995) 

Fenster und Außentüren  

Standardstufe 3 
Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem 
Wärmeschutz (nach ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 2 
massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z.B. Holz-
ständerwände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen 

Standardstufe 3 
nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial gefüllte 
Ständerkonstruktionen; schwere Türen 

Deckenkonstruktion 

Standardstufe 2 Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken 

Fußböden 

Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 2 
1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise 
gefliest 

Heizung 

Standardstufe 2 
Fern- oder Zentralheizung, einfache Warmluftheizung, einzelne Gasaußenwandther-
men, Nachtstromspeicher-, Fußbodenheizung (vor ca. 1995) 

Standardstufe 3 
elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwert-
kessel 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 2 wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen 

Standardstufe 3 
zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen; Zählerschrank (ab ca. 1985) 
mit Unterverteilung und Kippsicherungen 
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Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Nebengebäude (Hinterhaus) 

Nutzungsgruppe: Mehrfamilienhäuser 

Gebäudetyp: Mehrfamilienhäuser mit bis zu 6 WE 

 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  
NHK 2010 

relativer  
Gebäudestan-

dardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 

1 660,00  0,0 0,00 

2 720,00  77,8 560,16 

3 825,00  22,2 183,15 

4 985,00  0,0 0,00 

5 1.190,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  743,31 

 gewogener Standard = 2,2 

 

Die NHK 2010 wurden von Sprengnetter um Kostenkennwerte für die Gebäudestandards 1 und 2 ergänzt. 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

 

Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 743,31 €/m² BGF 

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Anlage 4 zu § 12 Abs. 5 Satz 3 Im-
moWertV 21 

  Einspänner  1,050 

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Sprengnetter 

  fehlender Keller  1,030 

 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 803,89 €/m² BGF 

 rd. 804,00 €/m² BGF 

 

Baupreisindex 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag erfolgt mittels 
dem Verhältnis aus dem Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr (= 
100). Der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex ist auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt. 
Als Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wird der am Wertermittlungsstichtag zuletzt veröffentlichte In-
dexstand zugrunde gelegt. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Aufgrund der Mo-
dellkonformität (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV 21) wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor ange-
setzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag. 

Baunebenkosten 

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prü-
fungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten. 

Außenanlagen 

Die Außenanlagen wurden laut sachverständigem Ermessen auf 3% des Zeitwertes der Gebäude geschätzt. 
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Außenanlagen vorläufiger Sachwert (inkl. 
BNK) 

prozentuale Schätzung: 3,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. 
(182.226,37 €) 

5.466,79 € 

Summe 5.466,79 € 

 

Gesamtnutzungsdauer 

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für die Bestim-
mung der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb wertermitt-
lungstechnisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 3.02.5 entnommen. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert 
(d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen 
durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung 
des Instandhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt 
werden.  

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeit-
nah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschrie-
bene Modell angewendet. 

 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Mehrfamilienwohnhaus  

Das (gemäß Bauakte) 1938 errichtete Gebäude wurde modernisiert.  

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in 
ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 ImmoWertV 21“) eingeordnet. 

Hieraus ergeben sich 9 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt: 

Modernisierungsmaßnahmen 
(vorrangig in den letzten 15 Jahren) 

Maximale 
Punkte 

Tatsächliche Punkte 

Begründung 
Durchgeführte 
Maßnahmen 

Unterstellte 
Maßnahmen 

Dacherneuerung inklusive Verbesserung der 
Wärmedämmung 

4 2,0 0,0  

Modernisierung der Fenster und Außentüren 2 2,0 0,0  

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, 
Gas, Wasser, Abwasser) 

2 1,0 0,0  

Modernisierung der Heizungsanlage 2 1,0 0,0  

Modernisierung von Bädern 2 1,0 0,0  

Modernisierung des Innenausbaus, z.B. De-
cken, Fußböden, Treppen 

2 1,0 0,0  

Wesentliche Verbesserung der Grundrissge-
staltung 

2 1,0 0,0  

Summe  9,0 0,0  

 

Ausgehend von den 9 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „mittlerer Moder-
nisierungsgrad“ zuzuordnen. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 
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• dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2024 – 1938 = 86 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige 

rechnerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre – 86 Jahre =) 0 Jahren 

• und aufgrund des Modernisierungsgrads „mittlerer Modernisierungsgrad“ ergibt sich für das Gebäude ge-

mäß der Punktrastermethode „Anlage 2 ImmoWertV 21“ eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 34 

Jahren. 

 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 

für das Gebäude: Nebengebäude (Hinterhaus)  

Das (gemäß Bauakte) ca. 1945 errichtete Gebäude wurde modernisiert.  

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in 

ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 ImmoWertV 21“) eingeordnet. 

Hieraus ergeben sich 8 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt: 

Modernisierungsmaßnahmen 

(vorrangig in den letzten 15 Jahren) 

Maximale 

Punkte 

Tatsächliche Punkte 

Begründung 
Durchgeführte 

Maßnahmen 

Unterstellte 

Maßnahmen 

Modernisierung der Fenster und Außentüren 2 1,0 0,0  

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, 

Gas, Wasser, Abwasser) 
2 2,0 0,0  

Modernisierung der Heizungsanlage 2 1,0 0,0  

Modernisierung von Bädern 2 2,0 0,0  

Modernisierung des Innenausbaus, z.B. De-

cken, Fußböden, Treppen 
2 2,0 0,0  

Summe  8,0 0,0  

 

Ausgehend von den 8 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „mittlerer Mo-

dernisierungsgrad“ zuzuordnen. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 

• dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2024 – 1945 = 79 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige 

rechnerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre – 79 Jahre =) 1 Jahren 

• und aufgrund des Modernisierungsgrads „mittlerer Modernisierungsgrad“ ergibt sich für das Gebäude ge-

mäß der Punktrastermethode „Anlage 2 ImmoWertV 21“ eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 32 

Jahren. 

 

Alterswertminderung 

 Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Rest-
nutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende 
Alterswertminderungsmodell anzuwenden. 

Sachwertfaktor 

Der angesetzte objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor wird auf der Grundlage  

• der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung  

• der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle, 

• des in [1], Kapitel 3.03 veröffentlichten Gesamt- und Referenzsystems der bundesdurchschnittlichen Sach-
wertfaktoren, in dem die Sachwertfaktoren insbesondere gegliedert nach Objektart, Wirtschaftskraft der 
Region, Bodenwertniveau und Objektgröße (d.h. Gesamtgrundstückswert) angegeben sind, sowie  

• eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundes-
durchschnittlichen Sachwertfaktoren und/oder 

• des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Sachwertfaktors aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal 

bestimmt. 
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Ermittlung des Sachwertfaktors 

aus Tabelle (kreuzinterpolierter) Wert = 1,32 

ermittelter Sachwertfaktor  = 1,32 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch eine Anpas-
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem 
Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch 
marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertverfah-
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie offen-
sichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis erforderli-
cher Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderlichen (bzw. in den 
Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstellten) Modernisierungen werden nach den Erfah-
rungswerten auf der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hierdurch (ggf. 
zusätzlich 'gedämpft' unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden 
Wertminderungen quantifiziert. Unverzüglich notwendige Reparaturen werden in voller Höhe angerechnet. 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Bauschäden   

Unterhaltungsbesonderheiten  -17.750,00 € 

• Fassade (Vorderhaus Südseite) mit erheblichem In-

standhaltungsrückstau 

-10.000,00 €  

• Insgesamt im Außenbereich (Balkon, sonstige Fas-

saden) Instandhaltungsrückstau 

-2.750,00 €  

• geringf. Unterhaltungsstau (allgemein) -5.000,00 €  

Unterstellte Modernisierungen   

•    

Summe -17.750,00 € 

 

4.5 Ertragswertermittlung  

4.5.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 – 34 ImmoWertV 21 beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere 
Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeb-
lich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich 
als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhal-
tung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). 

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Rein-
ertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) 
darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt.  

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund 
und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sons-
tigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. 
unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen 
zeitlich begrenzt.  

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren 
(vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grund-
stück unbebaut wäre. 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem (ob-
jektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige 
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Rentenrate des Bodenwerts dar.) 

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des 
Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“. 

Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertbe-
rechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des (objektspe-
zifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „vorläufigem Ertragswert der bau-
lichen Anlagen“ zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufi-
gen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktange-
passten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegen-
schaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren 
Grundstücksreinertrages dar. 

 

4.5.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erziel-
baren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesi-
cherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich 
erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich 
sind. 

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig ge-
sicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder 
Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zu-
nächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21) 

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Be-
wirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. 
Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfall-
wagnis und die Betriebskosten.  

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch 
uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden 
Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es 
umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines 
Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 21 und § 29 Satz 1 und 2 II. BV).  

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug 
gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter 
umgelegt werden können. 

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21) 

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Be-
trag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge ein-
schließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfal-
lenden Erträge – abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag – sind wertmäßig gleichzu-
setzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts. 

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den 
Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter 
Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nut-
zung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durch-
schnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Ansatz des (marktkonformen) objektspezifisch 
angepassten Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass 
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das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. 

Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswertverfahren. 
Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst. 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster 
Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wer-
termittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), 
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den 
Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur 
Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur 
Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktüb-
liche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun-
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab-
weichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen 
für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne 
jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung 
und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.5.3 Ertragswertberechnung 

Gebäudebezeichnung  Mieteinheit Fläche  Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

        

 lfd. 
Nr. 

Nutzung/Lage (m²) (Stck.) (€/m²) 
bzw. 

(€/Stck.) 

monatlich  
(€) 

jährlich  
(€) 

Mehrfamilienwohn-
haus  

1 Wohnung EG   51,20  10,20 522,24 6.266,88 

 2 Wohnung 1. 
OG  

  48,88  10,20 498,58 5.982,96 

 3 Wohnung 2. 
OG/DG  

  40,39  10,20 411,98 4.943,76 

Nebengebäude (Hin-
terhaus) 

1 Wohnung EG    30,54  10,20 311,51 3.738,12 

Summe   171,01 -  1.744,31 20.931,72 

 

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmie-
ten) 

 20.931,72 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
 

 

− 

 
4.140,02 € 

jährlicher Reinertrag = 16.791,70 € 

Reinertragsanteil des Bodens 

1,81 % von 217.000,00 € (Liegenschaftszinssatz  Bodenwert (beitragsfrei)) 

 

− 

 

3.925,53 € 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 12.866,17 € 

Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

bei LZ = 1,81 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 34 Jahren Restnutzungsdauer (gewichtetes Mittel *) 

 
 

 

 
 
25,230 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 324.613,47 € 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 217.000,00 € 

vorläufiger Ertragswert  = 541.613,47 € 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge + 0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Ertragswert = 541.613,47 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale − 17.750,00 € 

Ertragswert  = 523.863,47 € 

 rd. 524.000,00 € 

 

* Berechnung RND (gewichtetes Mittel): 

  34 Jahre x Fläche MFH (140,47m²) + 32 Jahre x Fläche Hinterhaus (30,54m²) : Gesamtfläche 

  = 4.775,98 + 977,28 = 5.753,26 : 171,01m² 

  = 33,64 Jahre = rd. 34 Jahre 
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4.5.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von mir durchgeführt. Sie orientieren sich an der 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermitt-
lung (WMR), in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen entwickelten Maßga-
ben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systematisiert sind, sofern 
diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 
15) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen Nutzflächenermittlung. Die Berechnungen können demzu-
folge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFlV; II. BV; DIN 283; DIN 277) abweichen; sie sind 
deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 

Rohertrag 

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück ortsüblich nachhaltig erzielbare Net-
tokaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grund-
miete umlagefähigen Bewirtschaftungskosten. Sie wird auf der Grundlage von Vergleichsmieten für mit dem 
Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke 

• aus der Mietpreissammlung des Sachverständigen und 

• ggf. aus dem Mietspiegel der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden 

• ggf. aus dem Grundstücks-Bewertungs-Spiegel Deutschland (F+B Forschung und Beratung für Wohnen, 
Immobilien und Umwelt GmbH, Hamburg) 

• ggf. aus der IS24-Auswertung für Angebotsmieten und Gesuchsmieten 
 

als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet. 

Bewirtschaftungskosten 

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen ver-
gleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m² Wohn- 
oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) be-
stimmt. 

Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [1], Kapitel 3.05 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungs-
kosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, 
das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Liegenschaftszinssatz 

Der für das Bewertungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz wurde auf der 
Grundlage 

• der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung 

• der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle, 

• des in [1], Kapitel 3.04 veröffentlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszins-
sätze als Referenz- und Ergänzungssystem, in dem die Liegenschaftszinssätze gegliedert nach Objektart, 
Restnutzungsdauer des Gebäudes sowie Objektgröße (d. h. des Gesamtgrundstückswerts) angegeben 
sind, sowie 

• eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundes-
durchschnittlichen Liegenschaftszinssätze und/oder 

• des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Liegenschaftszinssatzes aus dem Sprengnetter-Marktda-
tenportal 

bestimmt. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungs-
daten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwen-
det wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Die GND ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 
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Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert 
(d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen 
durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung 
des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt 
werden.  

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeit-
nah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschrie-
bene Modell angewendet. 

 

Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Sachwertermittlung. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Ertragswertverfah-
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie offen-
sichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Bauschäden   

Unterhaltungsbesonderheiten  -17.750,00 € 

• Fassade (Vorderhaus Südseite) mit erheblichem In-

standhaltungsrückstau 

-10.000,00 €  

• Insgesamt im Außenbereich (Balkon, sonstige Fas-

saden) Instandhaltungsrückstau 

-2.750,00 €  

• geringf. Unterhaltungsstau (allgemein) -5.000,00 €  

Unterstellte Modernisierungen   

•    

Summe -17.750,00 € 

 

4.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen 

4.6.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

Der Abschnitt „Verfahrenswahl mit Begründung“ dieses Verkehrswertgutachtens enthält die Begründung für 
die Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wertermittlungsverfah-
ren. Dort ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertragswert- als auch das Sachwertverfahren 
auf für vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und deshalb Ver-
gleichswertverfahren, d. h. verfahrensmäßige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren führen 
deshalb gleichermaßen in die Nähe des Verkehrswerts. 

Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei entscheidend von zwei 
Faktoren ab: 

• von der Art des zu bewertenden Objekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanzwertorien-

tierte Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr) und 

• von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des Verfahrens-

ergebnisses erforderlichen Daten. 

4.6.2 Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den bei der Wahl der Wertermittlungs-
verfahren beschriebenen Gründen als Renditeobjekt erworben. 

Die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die Sachwer-
termittlung einfließenden Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus dem ermittelten Sachwert 
abgeleitet. 
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Grundsätzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Ertragswertverfahrens (eingesparte 
Miete, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und demzufolge eingesparte Steuern) von Interesse. Zudem 
stehen die für eine marktkonforme Ertragswertermittlung (Liegenschaftszinssatz und marktübliche Mieten) er-
forderlichen Daten zur Verfügung. Das Ertragswertverfahren wurde deshalb stützend angewendet. 

4.6.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse 

Der Sachwert wurde mit rd. 516.000,00 €, 

der Ertragswert mit rd. 524.000,00 € 

ermittelt. 

4.6.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse 

Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen dieser 
Verfahren unter Würdigung (d. h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten (vgl. § 6 Abs. 4 Im-
moWertV 21). 

Die Aussagefähigkeit (das Gewicht) des jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich von den für 
die zu bewertende Objektart im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Preisbildungsmechanis-
men und von der mit dem jeweiligen Wertermittlungsverfahren erreichbaren Ergebniszuverlässigkeit be-
stimmt. 

 

Bei dem Bewertungsgrundstück handelt es sich um ein Renditeobjekt. Bezüglich der zu bewertenden Objek-
tart wird deshalb dem Sachwert das Gewicht 0,40 (c) und dem Ertragswert das Gewicht 1,00 (a) beigemessen. 

Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen für das Sachwertverfahren in sehr gu-
ter Qualität (genauer Bodenwert, örtlicher Sachwertfaktor) und für das Ertragswertverfahren in sehr guter Qua-
lität (ausreichend gute Vergleichsmieten, örtlicher Liegenschaftszinssatz) zur Verfügung. 

Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse wird deshalb dem Sachwertverfahren 
das Gewicht 1,00 (d) und dem Ertragswertverfahren das Gewicht 1,00 (b) beigemessen. 

Insgesamt erhalten somit 

das Ertragswertverfahren das Gewicht 1,00 (a)  1,00 (b) = 1,000 und 

das Sachwertverfahren das Gewicht 0,40 (c)  1,00 (d) = 0,400. 

Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen beträgt: 

[516.000,00 € x 0,400 + 524.000,00 € x 1,000]  1,400 = rd. 522.000,00 €. 
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4.6.5 Verkehrswert 

Der Verkehrswert für das mit einem Mehrfamilienhaus bebaute Grundstück in 63071 Offenbach, 
Eginhardstraße 7 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Offenbach 8644 1 
 

Gemarkung Flur Flurstück 

Offenbach 23 52/1 
 

 

wird zum Wertermittlungsstichtag 12.12.2024 mit rd. 

522.000 € 

in Worten: fünfhundertzweiundzwanzigtausend Euro 

geschätzt. 

 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entge-
genstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussa-
gen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

Rodgau, den 03. März 2025 

 

 

 

_____________________ 

Dipl.-Ing. Marco Rösche 

Sachverständiger für 
Immobilienbewertung 

(Sprengnetter Akademie) 
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung ge-
stattet. 
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittver-
wendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, ein-
schließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers 
beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, 
sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, 
deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). In 
einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsan-
gehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 
Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im 
Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftrag-
nehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 
Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maxi-
mal 250.000EUR begrenzt. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z.B. Straßenkarte, Stadtplan, 
Lageplan, Luftbild, u.ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten se-
pariert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, 
wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im 
Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungs-
verfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

BauGB: 
Baugesetzbuch 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 
 
WEG: 
Wohnungseigentumsgesetz – Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht 
 
ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Werter-
mittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV 
 
WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien – Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken 
 
WoFlV: 
Wohnflächenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 
 
WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie – Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Miet-
wertermittlung 
 
DIN 283: 
DIN 283 Blatt 2 “Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen” (Ausgabe Februar 1962; ob-
wohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung) 
 
BetrKV: 
Betriebskostenverordnung – Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 
 
GEG: 
Gebäudeenergiegesetz – Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
 

 

5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 

 
[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-

netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 
 

 

5.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neue-
nahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” (Stand 26.02.2024) erstellt. 
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6 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 01: Auszug aus der Übersichtskarte im Maßstab 1 : 250.000 mit Kennzeichnung des Bewertungs-
objektes 

 
Anlage 02: Auszug aus der Straßenkarte im Maßstab 1 : 20.000 mit Kennzeichnung des Bewertungsob-

jektes 
 
Anlage 03: Auszug aus der Liegenschaftskarte im Maßstab ca. 1 : 1.000 mit Kennzeichnung des Bewer-

tungsobjektes 
 
Anlage 04: Fotoübersichtsplan 
 
Anlage 05: Fotos 
 
Anlage 06: Grundrisse (KG, EG, OG, DG, Hinterhaus) 
 
Anlage 07: Wohn- und Nutzflächenberechnungen 
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Anlage 01: Auszug aus der Übersichtskarte im Maßstab 1 : 250.000 mit Kenn-
zeichnung des Bewertungsobjektes 

Seite 1 von 1 

 
 

 

 

Abb. 1: Übersichtskarte 1:250.000 (lizenziert über Sprengnetter Marktdaten-Portal) 
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Anlage 02: Auszug aus der Straßenkarte im Maßstab 1 : 20.000 mit Kenn-
zeichnung des Bewertungsobjektes 

Seite 1 von 1 

 
 

 

 

Abb. 1: Auszug aus dem Stadtplan 1:20.000 (lizenziert über Sprengnetter Marktdaten-Portal) 
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Anlage 03: Auszug aus der Liegenschaftskarte im Maßstab ca. 1 : 1.000 mit 
Kennzeichnung des Bewertungsobjektes 

Seite 1 von 1 

 
 

 

 

Abb. 1: Auszug aus der Katasterkarte mit Kennzeichnung des Bewertungsobjekts 
(lizenziert über Sprengnetter Marktdaten-Portal) 
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Anlage 04: Fotoübersichtsplan 

Seite 1 von 1 

 
 

 

 

Abb. 1: Auszug aus der Katasterkarte mit Fotostandorten 
(lizenziert über Sprengnetter Marktdaten-Portal) 
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Anlage 05: Fotos 

Seite 1 von 11 

 
 

 
 

Bild 1: Ansicht des Bewertungsobjekts aus nordwestlicher Richtung 

 

 

 
 

Bild 2: Ansicht des Bewertungsobjekts aus nördlicher Richtung 
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Anlage 05: Fotos 

Seite 2 von 11 

 
 

 
 

Bild 3: Ansicht des Bewertungsobjekts aus westlicher Richtung 

 

 

 
 

Bild 4: Ansicht des Bewertungsobjekts aus südwestlicher Richtung 
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Anlage 05: Fotos 

Seite 3 von 11 

 
 

 
 

Bild 5: Ansicht des Bewertungsobjekts aus südöstlicher Richtung (Rückansicht) 

 

 

 
 

Bild 6: Ansicht des Hauseingangsbereichs 
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Anlage 05: Fotos 

Seite 4 von 11 

 
 

 
 

Bild 7: Ansicht des Bewertungsobjekts (Hinterhaus, Abstellraum) 

 

 

 
 

Bild 8: Ansicht des Bewertungsobjekts (Hinterhaus) 
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Anlage 05: Fotos 

Seite 5 von 11 

 
 

 
 

Bild 9: Ansicht des Hauseingangsbereichs (Hinterhaus) 

 

 

 
 

Bild 10: Ansicht Abstellraum 
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Anlage 05: Fotos 
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Bild 11: Ansicht Balkon (Untrhaltungsrückstau) 

 

 

 
 

Bild 12: Ansicht Hausanschluss Elektro (KG) 

  



Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Marco Rösche  Gb.-Nr.: 20240686-GA-ZW 

 

 

Eginhardstraße 7, 63071 Offenbach   Seite 49 von 58 
 

 

Anlage 05: Fotos 
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Bild 13: Ansicht Ölheizung (KG, Bj. 1996) 

 

 

 
 

Bild 14: Ansicht Ölheizung (KG, Bj. 1996) 
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Anlage 05: Fotos 
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Bild 15: Ansicht Wohnung EG 

 

 

 
 

Bild 16: Ansicht Wohnung EG 
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Anlage 05: Fotos 
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Bild 17: Ansicht Wohnung EG 

 

 

 
 

Bild 18: Ansicht Wohnung EG 
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Anlage 05: Fotos 

Seite 10 von 11 

 
 

 
 

Bild 19: Ansicht Wohnung EG 

 

 

 
 

Bild 20: Ansicht des Hauseingangsbereichs, Treppenhaus 
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Anlage 05: Fotos 
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Bild 21: Ansicht des Treppenhauses 

 

 

 
 

Bild 22: Ansicht Wohnungseingangstür (exemplarisch) 
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Anlage 06: Grundrisse (KG, EG, OG, DG, Hinterhaus) 
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Skizze 1: Grundriss KG 

 

 

 
 

Skizze 2: Grundriss EG 
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Anlage 06: Grundrisse (KG, EG, OG, DG, Hinterhaus) 

Seite 2 von 3 

 
 

 
 

Skizze 3: Grundriss OG 

 

 

 
 

Skizze 4: Grundriss DG 
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Anlage 06: Grundrisse (KG, EG, OG, DG, Hinterhaus) 
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Skizze 5: Grundriss Hinterhaus 
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Anlage 07: Wohn- und Nutzflächenberechnungen 

Seite 1 von 2 

 
 

 
 

Wohnflächenberechnung 
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Anlage 07: Wohn- und Nutzflächenberechnungen 
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Wohnflächenberechnung 

 


